
Anlage 3 zu GD 162/10 
 
Begründung zum Bebauungsplan "„Marchtalerstraße - Silcherweg - Regerweg"  
 
 

1. Verfahrensablauf 
 
Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2114), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585)  

Das Planverfahren wurde mit Aufstellungsbeschluss vom 08.12.2009 eingeleitet (siehe 
Amtsblatt Nr. 51 vom 17.12.2009). 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung mit öffentlicher Darlegung und Erörterung hat gemäß der 
Bekanntmachung im o.g. Amtsblatt stattgefunden. 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß der Bekanntmachung 
im Amtsblatt Nr. 51 vom 17.12.2009). 

2. Inhalt des Flächennutzungsplanes 
 
Der verbindliche Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Ulm (s. Amtsblatt Nr. 
8 vom 21. Februar 2002) stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gewerbliche 
Baufläche (Bestand) dar. Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung han-
delt (§ 13 a BauGB) wird der Flächennutuzungsplan nach Abschluss des Bebauungsplan-
verfahrens im Wege der Berichtigung angepasst (§ 13 a Abs. 2, Ziff. 2 BauGB) 

3. Anlass der Planung 

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens Schwabengarage AG erforderte 
die Verlagerung an einen anderen Standort. Um Ideen für die Neuordnung des Firmen-
areals Marchtalerstraße 23 nach der Verlagerung und dem Abräumen des Bestandes zu 
erhalten, führte der Grundstückseigentümer  die SG Holding  AG & Co. KG unter Mitwir-
kung der Stadt Ulm  im Jahre 2005 einen beschränkten Ideenwettbewerb in Form eines 
beschränkt offenen Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerber- und Aus-
wahlverfahren durch. Ziel dieses Gutachterverfahrens war ein Bebauungs- und Nutzungs-
konzept für ein neues innenstadtnahes urbanes Wohnquartier zu entwickeln.  

Da der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Silcherweg - Regerweg - Marchtaler-Straße" 
(Bebauungsplan Nr. 114 / 17, genehmigt 15.07.1963) den damaligen Bestand überplante 
und m Planbereich Gewerbegebiet festsetzt, ist zur Sicherung der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  

4. Planungsziel:  

4.1. Kernziel der Festsetzungen des  Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung der 
geplanten Umwidmung des Gewerbegebietes in ein Wohngebiet. Hierzu ist es ausrei-
chend einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen. Der einfache Bebauungsplan muss 
nicht sämtliche der Mindestfestsetzungen (Art und Maß der baulichen Nutzung, überbau-
bare Grundstücksfläche, und örtliche Verkehrsflächen) enthalten. Die Zulässigkeit der Nut-
zung bestimmt sich für die den Bereich der Festsetzungen nach dem einfachen Be-
bauungsplan, im Übrigen kommt § 34 BauGB zur Anwendung.  

4.2. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a des 
Baugesetzbuches (BauGB). Die gem.  § 13 a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB max. Grundfläche von 
20 000 m² wird unterschritten. Der  Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a Abs. 2 BauGB, dieses ermöglicht die Anwendung der Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 Abs, 2 und 3 BauGB, d.h. ohne Durchführung einer Um-



weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgestellt werden. Ein naturschutzrechtlicher Aus-
gleich gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sowie die Erstellung eines Umweltberichtes im Sinne von 
§ 2a BauGB ist somit nicht erforderlich. Der Flächennutzungsplan wird nach Abschluss des 
Bebauungsplanverfahrens im Wege der Berichtigung angepasst (§ 13 a Abs. 2, Ziff. 2 
BauGB). 

Nach Abschluss der Investorensuche soll der einfache durch einen qualifizierten Be-
bauungsplan mit erweitertem Festsetzungskatalog zu ersetzt, oder die Umsetzung des 
konkretisierten  Nutzungskonzeptes durch einen städtebaulichen Vertrag gesteuert wer-
den.  

5. Angaben zum Bestand 
Das Plangebiet wird südlich durch die Marchtalerstraße – sie ist in ihrem gegenwärtigen 
Ausbauzustand  zwischen Sicherweg und Regerweg unterbrochen -nördlich durch den Sil-
cherweg und östlich durch den Regerweg begrenzt. Es ist durch die nach der Verlagerung 
der Schwabengarage noch nicht beseitigten baulichen Anlagen (Gewerbebauten Parkge-
schosse und sonstige das Gelände terrassierende Mauerelemente sowie ebenerdige Stell-
platz- und Lagerflächen) geprägt.  

Nordwestlich, in einem Abstand von 56 m und mehr und infolge des Südosthanges ca. 20 
m höher wie das Plangebiet liegend, verläuft die Bahntrasse Ulm - Stuttgart. Direkt südlich 
grenzt auf einem ca. 2 m hohen Damm die Bahntrasse Ulm - Aalen mit dem Haltepunkt 
Ulm - Ostbahnhof an.  

6. Planungsinhalt: 

6.1. Art der baulichen Nutzung:  

Es ist Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Von den allgemein zulässigen Nutzungen 
werden die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten (§ 4 Abs.2, Ziff. 2, 1.Halbsatz BauNVO) ausgeschlossen. Für sie besteht an dieser Stelle 
kein Bedarf. Die unter § 4 Abs. 2 Ziffer 2, 2. Halbsatz aufgeführten nicht störenden 
Handwerksbetriebe können ausnahmsweise (durch das konkretisiete Nutzungskonzept 
begründet) zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO). Sämtliche ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen (§ 4 Abs.3 BauNVO)  werden ausgeschlossen. (§ 1 Abs. 6 BauNVO). Diese Nut-
zungen stehen im Widerspruch zu der beabsichtigten Neuordnung des Quartieres. 

Im Hinblick auf die Immissionsbelastung durch den Schienenverkehrslärm der Bahnlinien 
im Süden und Nordwesten des Plangebietes sind, wie ein im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerbsverfahren in Auftrag gegebenes Gutachten zur Immissionsbelastung durch 
die Bahnlinien zeigte, passive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.  

6.2. Maß der baulichen Nutzung:  

Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 festgesetzt, wobei eine Überschreitung der GRZ 
durch die Grundflächen von  Tiefgaragen, Garagen bis max. 0.8 zugelassen wird.  Dies 
ermöglicht die Realisierung eines urbanen Wohnquartieres mit angemessener Dichte. 

Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) und die Begrenzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird mit Blick auf das noch nicht vorliegende konkrete Nutzungskonzept 
verzichtet. Das Steuerungsinstrument des § 34 BauGB ist zur Ordnung der stadträumli-
chen Entwicklung ausreichend. 

6.3. Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen und Festsetzungen zur Gestaltung 

Da es sich um einen einfachen Bebauungsplan handelt wird auf  Festsetzungen zur Bau-
weise und auf Örtliche Bauvorschriften verzichtet. Das Steuerungsinstrument des § 34 
BauGB ist zur Ordnung der stadträumlichen Entwicklung ausreichend 

7. Erschließung: 



Die fahrverkehrsmäßige Erschließung erfolgt über die Marchtalerstraße in ihrem gegen-
wärtigen Ausbauzustand (sie ist zwischen Sicherweg und Regerweg unterbrochen) sowie 
über den Regerweg. Nach Vorliegen des konkreten Nutzungs- / Bebauungskonzeptes 
muss die fahrverkehrsmäßige Erschließung falls erforderlich ergänzt und ausgebaut wer-
den. 

8. Ver- und Entsorgung 

Auch die bestehenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen müssen nach Vorliegen des 
konkreten Nutzungs- / Bebauungskonzeptes ergänzt und ausgebaut werden. Die vorhan-
dene und weiterhin erforderliche Gasreglerstation auf Flst.Nr. 799 / 2 wird durch das Fest-
setzen einer Fläche für Versorgungsanlagen – Zweckbestimmung Gas planungsrechtlich 
gesichert.  

9. Aufhebung bestehender Pläne, Hinweise auf Fachplanungen 

9.1. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird der bestehende rechtsverbindliche 
Bebauungsplan Nr. 114 / 17, genehmigt 15.07.1963  in den entsprechenden Teilflächen 
des Geltungsbereiches aufgehoben.  

10. Flächenangaben und Maßnahmen zur Verwirklichung 

10.1. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 12 090 m² 

10.2. Maßnahmen zur Verwirklichung 

Die Beseitigung der Altlasten im Zusammenhang mit dem Abräumen des Bestandes ist 
Voraussetzung für die geplante Umwandlung des Gewerbegebietes in ein Wohngebiet.  

Nach Vorliegen eines konkretisierten Nutzungskonzeptes ist, Voraussetzung für die Reali-
sierung des neuen innenstadtnahen Wohngebietes, die Aufstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplanes (z.B: eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) bzw. der Abschluss 
eines städtebaulichen Vertrages erforderlich. Auf Punkt 3. der textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes (Hinweise) wird hingewiesen. 

 

 
Ulm, den 08.03.2010 
 
 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  

 


